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GESETZESENTWURF FÜR EIN  
ENERGIESAMMELGESETZ
ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES,  
DES KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSGESETZES, DES ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZES UND  
WEITERER ENERGIERECHTLICHER VORSCHRIFTEN (ENSAG)

1. Senkung der EEG-Einspeisevergütung von Photovoltaikanlagen verschieben
2. Genehmigungsverfahren für Windkraft an Land vereinfachen
3. Windkraftausbau regional steuern
4. Transponder für eine wirtschaftliche bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung für Windkraftanlagen einführen
5. Sonderausschreibungen für Wind und PV verstetigen
6. Eigenstromversorgung stärken

Allgemeines zum Referentenentwurf
Der BVMW begrüßt grundsätzlich die Gesetzesinitiative zur Re-
gelung dringender energierechtlicher Fragestellungen. Insbe-
sondere die Umsetzung des beihilferechtlichen Kompromis-
ses der Bundesregierung mit der EU bezüglich der Reduktion 
der EEG-Umlagen von KWK-Anlagen ist zeitkritisch. Vor dem 
Hintergrund des im Koalitionsvertrags festgelegten Ausbaus 
des Erneuerbaren-Energien-Anteils im Stromsektor auf 65% 

in 2030 und der absehbare Einstieg in den Ausstieg der Koh-
leverstromung auf Grundlage der Ergebnisse des Kommis-
sion für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung sind 
weitergehende energiewirtschaftliche Reformen notwendig.  
Besonders kritisch muss die mangelnde Anhörung der Verbän-
de beim Gesetzesentwurf bewertet werden.

Unsere Forderungen:
Zu dem vorliegendem Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD nimmt der BVMW folgendermaßen Stellung:

1. Senkung der EEG-Einspeisevergütung  
von Photovoltaikanlagen verschieben
Der Gesetzentwurf sieht eine Senkung der Einspeisevergütung 
von Photovoltaik-Dachanlagen zwischen 40KW und 750KW um 
20 Prozent bzw. von 10,68 Cent/kWh auf 8,33 Cent/kWh ab  
1. Januar 2019 vor. Die außerplanmäßige Senkung wird mit 
einer bestehenden Überförderung begründet. Parallel dazu exis-
tiert bereits eine Degression der Einspeisevergütung um 1 bis 
2,8 Prozent pro Monat bei Überschreitung der gesetzlich fest-
gelegten PV-Ausbauziele.

Forderungen des BVMW: Die kurzfristige Umsetzung der Sen-
kung der Einspeisevergütung zum 1. Januar 2019 gefährdet ein 
Großteil der bereits geplanten, finanzierten oder in Bau befind-
lichen Photovoltaikprojekt auf Dachanlagen. Diese Anlagen 
sind bereits auf Grundlage der bestehenden EEG-Einspeisever-
gütung geplant, betriebswirtschaftlich bewertet und auf dieser 
Grundlage finanziert worden. Die geplante abrupte Senkung der 

Einspeisevergütung gefährdet nicht nur diese Projekte, sondern 
verursacht enorme wirtschaftliche Schäden bei den mittelstän-
dischen Unternehmen – bis hin zu möglichen Insolvenzen. Die 
außerplanmäßige Senkung der Einspeisevergütung von Photo-
voltaik-Dachanlagen gefährdet damit die Existenz zahlreicher 
mittelständischer Unternehmen. Eine Senkung der Einspeise-
vergütung sollte deshalb aus Gründen des Vertrauensschutzes, 
der Planungssicherheit und zur Wahrung verlässlicher Rahmen-
bedingungen verschoben werden und mindestens sechs Monate 
im Voraus angekündigt werden. Die Senkung der Einspeisever-
gütung steht zudem in Widerspruch zum Mieterstromzuschlag, 
der sich aus der aktuellen Einspeisevergütung abzüglich 8,5 
Cent/kWh zusammensetzt. Der erst im letzten Jahr eingeführte 
Mieterstromzuschlag würde damit praktisch abgeschafft wer-
den. Zudem sollte die EEG-Umlage auf Photovoltaik-Anlagen und 
KWK-Anlagen zur Eigenstromversorgung im Sinne einer dezen-
tralen Energiewende wieder abgeschafft werden.
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2. Genehmigungsverfahren für Windkraft an Land vereinfachen
Die Unterzeichnung der letzten EEG-Ausschreibungen für Wind-
energie an Land wird zu einem deutlichen Einbruch beim Ausbau 
der Windenergie führen. Ein wesentlicher Grund für die Unter-
zeichnung liegt im Mangel an werthaltigen Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) konformen „Baugenehmigungen“ 
für Windparks. Zudem dauern die Genehmigungsverfahren im-
mer länger und werden durch Klagewellen um Jahre verzögert. 
Eine regelmäßige Unterzeichnung der Ausschreibungen ist des-
halb absehbar, wodurch weder die Ausbauziele der Bundesre-
gierung erreicht noch eine wettbewerblichen Preisbildung ge-
währleistet werden.

Forderungen des BVMW: Die Bundes- und Landesregierun-
gen müssen dringend Genehmigungshemnisse abbauen und 
die Genehmigungsdauer inklusive Regionalplan auf maximal 
zwei Jahre verkürzen. Nur dadurch kann eine nachhaltige  und 

ausreichende Vergabe von Baugenehmigungen für Onshore-
Windparks gewährleistet werden. Außerdem können nur so 
Nettozuwächse installierter Onshore-Windenergieerzeugungs-
kapazitäten erzielt werden. Die Genehmigungsverfahren müs-
sen dafür deutlich beschleunigt und die Ausweisung wirt-
schaftlich beplanbarer Flächen erhöht werden. Zudem muss 
die Ausweisung von Regionalplänen schneller erfolgen und 
darf sich nicht über Jahre hinziehen. Die Themen Biodiversi-
tät und Akzeptanz müssen sachbezogen miteinander abgewo-
gen werden. Sie dürfen nicht als Mittel zur Verhinderung des 
Ausbaus der Windenergie missbraucht werden. Um eine kurz-
fristige Erhöhung des Ausbaus der Windenergie zu erreichen, 
können eine Außerkraftsetzung von Flächennutzungsplänen 
und eine konsequente Privilegierung im Außenbereich sinnvoll 
sein. Zudem könnten Projekte, die aktuell durch die Deutsche 
Flugsicherung verhindert werden, kurzfristig aktiviert werden. 

3. Windkraftausbau regional steuern
Regionale Lastprofile können durch einen gleichmäßigen und 
dezentralen Zubau von Windkraft und Photovoltaik bereits zu 
einem hohen Grad direkt gedeckt werden. Beide Technologi-
en ergänzen sich in Ihrem Erzeugungsprofil. Während Photo-
voltaik die Energie vor allem in den Sommermonaten und zur 
Mittagszeit während der größten Stromnachfrage liefert, pro-
duziert die Windenergie vor allem in den Übergangszeiten und 
im Winter den größten Stromertrag. 

Forderungen des BVMW: Eine übermäßige Konzentration der 
Windkraft in Norddeutschland und der Photovoltaik in Süd-
deutschland sollte verhindert werden. Der Ausbau von Wind-
kraft und Photovoltaik sollte dezentral und verbrauchsnah 
erfolgen und sich nach den systemischen Kosten inklusive 

Spitzenkraftwerken, Reservekraftwerken, Netzausbau- und 
Speicherbedarf richten anstatt nach den reinen Stromgeste-
hungskosten der Erneuerbaren-Energien-Anlagen richten. 
Um einen besseren regionalen Ausgleichs des Zubaus von 
Windkraft an Land zu erreichen, sollte eine regionale Steue-
rung umgesetzt werden. Diese würde die dezentrale Energie-
wende unterstützen und könnte die Aufnahmefähigkeit der 
Netze verbessern, da der „Nord-Süd“-Transfer von Windstrom 
verringert würde. Zudem könnten neue Flächenpotenziale in 
Süddeutschland erschlossen werden. Der BVMW kritisiert, die-
se Frage im vorliegenden Referentenentwurf nicht geregelt 
wird, sondern in eine „AG Akzeptanz“ verschoben wurde, in 
der bis zum 31. März 2019 – zusammen mit anderen Netz- 
und Akzeptanzfragen – Vorschläge erarbeiten sollen. Der zu 
prüfende Süd-Bonus von 0,3 Cent/kWh wäre zudem zu niedrig.

4. Transponder für eine wirtschaftliche bedarfsgerechte Nacht- 
kennzeichnung für Windkraftanlagen einführen
Das rote Blinken von Windenergieanlagen in der Nacht aus Grün-
den der Flugsicherheit und der damit verbundenen Lichtimmissi-
onen ist ein wesentliches lokales Akzeptanzproblem beim Wind-
energieausbau. Die Anlagen blinken dabei 95-100 Prozent der 
Zeit ohne dass ein Luftfahrzeug in der Nähe von Windenergie-
anlagen unterwegs ist. Eine bedarfsgerechte Nachtkennzeich-
nung von Windenergieanlagen ermöglicht ein Abschalten der 
Lichter solange kein Luftflugzeug in der Nähe ist. Der Gesetzes-
entwurf sieht nun die Schaffung der notwendigen Voraussetzun-
gen für eine wirtschaftliche bedarfsgerechte Nachtkennzeich-
nung von Windenergieanlagen mit Transponderlösungen vor.

Forderungen des BVMW: Die Einführung einer verpflichtenden 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen 
ab 2020 für Neuanlagen und ab 2021 für Bestandsanlagen ist 
aus Gründen der Akzeptanz und der Reduktion der Lichtimmis-
sionen begrüßenswert, sofern eine Nachrüstung bestehender 
Anlagen wirtschaftlich darstellbar ist. 
Insbesondere die Transpondertechnologie birgt als einfa-
che und kostengünstig im Bestand umsetzbare Lösung ohne 
elektromagnetische Emissionen und ohne wiederkehrende 
Frequenzverteilung große Möglichkeiten im Bestand und bei 
Einzelanlagen. Zudem sind für Transponder keine zusätzli-
chen Baugenehmigungen notwendig, wodurch die lokalen 
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Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz die 
Interessen von über 650.000 Mitgliedern, die elf Millionen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Über 300 
Repräsentanten haben jährlich rund 700.000 direkte Unter-
nehmerkontakte. Der BVMW organisiert mehr als 2.000 Ver-
anstaltungen pro Jahr.

Verwaltungen nicht zusätzliche belastet werden. Die notwen-
digen gesetzlichen und regulatorische Anpassungen im EEG, 
der Flugsicherungsausrüstungsverordnung (FSAV) sowie der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung 
von Luftfahrthindernissen sollten deshalb zügig umgesetzt 

werden. Damit würde eine technologieoffene Lösung geschaf-
fen werden, die sowohl Radarlösungen als auch Transponder-
lösungen ermöglicht. Allerdings sind die Umsetzungsfristen 
zur Nachrüstung von Bestandsanlagen zu kurz.

5.Sonderausschreibungen für Wind und PV verstetigen
Der Gesetzentwurf sieht Sonderausschreibungen von jeweils  
4 GW Wind und Photovoltaik bis 2021 vor. Die Sonderausschrei-
bungen sollen zeitlich gestreckt werden und umfassen jeweils 
1 GW in 2019, 1,4 GW in 2020 und 1,6 GW in 2021. Zudem sind 
technologieoffene Innovationsausschreibungen (Wind Onshore 
und PV) von  250MW in 2019, 400 MW in 2020 und 500 MW in 
2021 vorgesehen.

Forderungen des BVMW: Die Umsetzung der im Koalitions-
vertrag vereinbarten Sonderausschreibungen für Wind und 
PV sind begrüßenswert. Dem drohenden Einbruch beim 
Ausbau der Windenergie und das Auslaufen der 20-jährigen 

EEG-Einspeisevergütung von älteren Windkraftanlagen kön-
nen damit abgemildert, aber nicht verhindert, werden. Deshalb 
sollten die Sonderausschreibungen verstetigt werden. Dies ist 
auch nötig, um das Ziel für 2030, einen Erneuerbaren-Energi-
en-Anteil von 65 Prozent im Stromsektor, zu erreichen. Es ist 
dabei richtig, dass die Sonderausschreibungen nicht auf dem 
bestehenden PV-Deckel von 52 GW angerechnet werden. Al-
lerdings sollte eine komplette Abschaffung des PV-Deckels in 
Erwägung gezogen werden, um ein abruptes Ende des Photo-
voltaik-Ausbaus bei Erreichen des Deckels in wenigen Jahren 
zu verhindern. Vielmehr sollte die Förderung von Photovol- 
taik parallel zu den Kostensenkungen der Photovoltaikanla-
gen stetig reduziert werden. 

6. 6. Eigenstromversorgung stärken
Für KWK-Anlagen bis 1 MW zum Eigenverbrauch, die ab 2014 in 
Betrieb genommen wurden, fallen seit dem 1. Januar 2018 die 
volle EEG-Umlage an. Der Gesetzentwurf sieht vor, diese rück-
wirkend zum 1. Januar 2018 wieder auf eine EEG-Umlage von 
40 Prozent zu senken. Der Gesetzentwurf setzt damit den im 
Mai mit der EU erzielten beihilferechtlichen Kompromiss um, 
und kehrt überwiegend zu der bis Dezember 2017 geltenden 
Regelung zurück. 

Forderungen des BVMW: Die Reduktion der EEG-Umlagen für 
bestimmte KWK-Anlagen auf 40 Prozent ist begrüßenswert 
und längst überfällig. Zudem sollte für KWK-Anlagen zwischen 

1 und 10 MW eine Einzelfallprüfung zum Nachweis der Nicht-
Überförderung (§61 EEG) ermöglicht werden, um anlagenspe-
zifische Härtefälle zu berücksichtigen. Zudem ist die Rückkehr 
zum bis 2017 geltenden nicht zufriedenstellend, da weiterhin 
40% der EEG-Umlage bezahlt werden muss, obwohl der Strom 
nicht ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Der Gesetzgeber 
sollte deshalb die 2014 eingeführte EEG-Umlage auf Anlagen 
zur Eigenstromversorgung und auf mit Erneuerbaren Energi-
en betriebenen KWK-Anlagen grundsätzlich überdenken. Eine 
Abschaffung der EEG-Umlage auf den Eigenstromverbrauch 
würde die Umsetzung einer dezentralen Energiewende nach 
dem Prinzip „so dezentrale wie möglich, so zentral wie nötig“ 
voranbringen.
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